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NDB-Artikel
 
Husanus (Haussen), Heinrich Jurist, Diplomat, * 6.12.1536 Eisenach, †
9.12.1587 Lüneburg. (lutherisch)
 
Genealogie
V Johannes († 1563), Handwerker, später Bgm. v. E.;
 
M N. N.;
 
⚭ Jena 1561 Regina († 1618), T d. sächs. Kammersekr. Joh. Rudolf († 1576) u. d.
Regina Frölich;
 
11 K, u. a. →Friedrich (1566–92), Prof. d. Rechte in Rostock (s. ADB 13),
→Heinrich Edler v. Husan (1577–1654), meckl. u. kaiserl. Rat, war im Interesse
d. Liga tätig, spielte bei d. Besetzung Mecklenburgs durch d. Kaiserlichen eine
entscheidende Rolle (s. L).
 
 
Leben
|
Um 1550 trat H. als Lehrling in das Kontor der Hanse in Bergen ein. 1551 wurde
er in Jena, 1553 in Wittenberg als Student der bonae artes immatrikuliert.
Anschließend widmete er sich der Medizin. 1556 entschied er sich an der
Univ. Ingolstadt für das Rechtsstudium, das dort noch nach dem mos docendi
italicus gelehrt wurde. 1557 hörte er in Bourges Duarenus, einen Vertreter der
humanistischen Eleganten Jurisprudenz und modernen Rechtsquellenlehre.
Seine Studien beschloß er 1559 in Padua. Nach kurzer Tätigkeit am
Reichskammergericht in Speyer wurde er 1560 Notar, 1561 Professor der
Rechte und Dr. iur. in Jena. 1562 avancierte er zum hzgl. sächs. Rat und 1563
zum Hofgerichtsnotar. Amtlich war H. in die Grumbachschen Händel verstrickt.
Zum Kanzler Brück stand er in zunehmender Gegnerschaft. 1567 trat er als
Hofrat in mecklenburg. Dienste (Schwerin), in denen er 1568 zum Kanzler
aufstieg. 1574 gewann ihn die Stadt Lüneburg als Syndikus. Neben hoher
Beredsamkeit und Sprachenbegabung, die ihn als Rechtsvertreter, Gesandten
und Dichter begünstigten, verkörperte H. einen überragenden Rechtsgelehrten,
der sich auch als Gutachter und territorialer Gesetzgeber einen Namen machte.
Wenn er auch nicht zu den führenden Häuptern der Rechtswissenschaft
zählt, so darf er fraglos unter die hervorragenden deutschen Juristen des
16. Jh. gerechnet werden. Eng gestaltete sich sein Verhältnis zu dem großen
Frankfurter Juristen Johann Fichard und zum Theologen David Chyträus.
 
 
Werke
Revision d. Mecklenburg. Landgerichtsordnung, 1567;



 
Neue Mecklenburg. Kanzleiordnung, 1568;
 
Mecklenburg. Hofgerichtsordnung, 1568;
 
Konsistorialbuch, 1569;
 
Mecklenburg. Polizeiordnung, 1571;
 
Entwurf d. Mecklenburg. Lehnrechts, 1580;
 
Lüneburg. Obergerichtsordnung, 1577;
 
Lüneburg. Polizeiordnung, 1582;
 
Lüneburg. Niedergerichtsprozeß, 1576;
 
Ref. d. Lüneburg. Stadtrechts, 1577-83. -
 
Dichtungen: Imagines, 1573;
 
Horae et Elegiae, 1577.
 
 
Literatur
ADB 13;
 
W. Th. Kraut, Das alte Stadtrecht v. Lüneburg, 1846;
 
O. Krabbe, David Chyträus, 1870;
 
Stintzing-Landsberg I, S. 546 f.;
 
J. Merkel, H. H., 1898 (grundlegende Biogr.);
 
de Boor-Newald V. - Zu S Heinrich:
 
ADB 13;
 
H. Hallwich, Fünf Bücher Wallensteins, 1910.
 
 
Portraits
Epitaph i. d. Michaeliskirche in Lüneburg u. vorhanden gewesene Bildnisse sind
verschollen.
 
 
Autor
Friedrich Merzbacher
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ADB-Artikel
 
 
Husanus: Heinrich H., geb. am 6. December 1536 zu Eisenach, wo sein Vater
Johann Bürgermeister war, wurde zuerst für das Handelsgeschäft bestimmt und
zu dessen Erlernung nach Bergen auf das Hansische Comtoir gesandt, wandte
sich jedoch seit 1550 den Wissenschaften zu, studirte seit 1553 zu Wittenberg,
wo er besonders den Unterricht Melanchthons und des gekrönten Dichters
Stigelius genoß, darauf 1556 zu Ingolstadt, 1557 zu Bourges, 1558 zu Padua
und trat 1560 beim Reichskammergericht zu Speier ein. 1561 wurde er als
Professor der Rechtsgelehrsamkeit nach Jena berufen und wahrscheinlich 1563
vom Herzoge Johann Friedrich zum Rath von Haus aus ernannt, als dieser den
geächteten Wilhelm von Grumbach bei sich aufgenommen Hütte und dadurch
in eine sehr bedenkliche Lage gerathen war. Vom Herzoge Johann Friedrich
wurde er in dieser Sache vielfach zu geheimen Sendungen, so im Mai 1564 an
den Kurfürsten von Brandenburg, im Juni an die Königin Elisabeth von England,
benutzt und darauf 1565 zum Hofrath auf 8 Jahre ernannt. Als solcher wurde er
an den Hof des Kaisers Maximilian II. gesandt, um die Grumbach’schen Händel
womöglich gütlich beizulegen, was ihm aber nicht gelang. Zurückgekehrt
vermittelte er den am 21. Februar 1566 zu Weimar zwischen den sächsischen
herzoglichen Brüdern abgeschlossenen Absonderungsvergleich, und bezog
alsdann im April den Reichstag von Augsburg, von wo er den Herzog dringend
von der ferneren Beschützung des Grumbach abmahnte und, als sein Rath
erfolglos blieb, im Mai seinen Dienst aufsagte. Er begab sich, vom Gotha’schen
Hofe fast als Verräther verfolgt und seines Besitzes beraubt, nach Heidelberg,
dann nach Speier und knüpfte hier mit dem Herzoge Johann Albrecht I.
über seinen Eintritt in dessen Dienst Verhandlungen an, welche zu seiner
Anstellung als herzoglicher Rath führten; am 12. Mai 1567 traf er in Schwerin
ein. Die Stellung des Herzogs war damals eine sehr bedrängte wegen des
Streites mit den Ständen sowol, wie mit der Stadt Rostock und dem Herzoge
Ulrich von Mecklenburg-Güstrow. H. suchte sich eine vermittelnde Haltung
zu bewahren und das Vertrauen des Herzogs zu erhalten. Er war 1567 bei
der neuen Ordnung des Hof- und Landgerichts betheiligt, übernahm 1568
zunächst auf 1 Jahr, nach Chilian Goldstein's Entlassung, die Kanzleiverwaltung,
führte die Landtagsgeschäfte, leitete in Wien die Verhandlungen wegen des
Streites der Herzoge mit Rostock und andere wichtige Geschäfte. Daneben
suchte er die sehr niederliegende Rechtspflege zu heben, verfaßte selbst eine
Schrift über die Mannengerichte, und als er am 8. Januar 1569 — zunächst
wieder auf 1 Jahr, dann fortlaufend — Kanzler geworden, die neue Rechts-|
und Kanzleiordnung vom 23. October dieses Jahres, das Kirchengericht 1570,
und strebte vor Allem nach der Beilegung der Zwistigkeiten zwischen den
Herzögen und den Ständen, die ihm auf dem Landtage zu Güstrow am 7.
Januar 1573 nach vielen mühseligen Verhandlungen gelang. Namentlich seinen
Vermittelungen ist bei der Erbitterung, die beiderseits Platz gegriffen, auch der
Erbvertrag vom 21. September 1573 zwischen den Herzogen und der Stadt
Rostock zu verdanken. In Folge der aufreibenden Arbeiten und Mangels an
wissenschaftlicher Muße entschloß er sich aber Ostern 1574 den Dienst des
Herzogs, der ihn ungern scheiden sah, zu verlassen, und das Syndicat der Stadt
Lüneburg zu übernehmen. Als Syndicus vermittelte er am 24. Juli 1576 den



Vertrag der Stadt mit Herzog Otto IV., in welchem die Stadt die Gerichtsbarkeit
erwarb und eine genaue Bestimmung ihrer Landwehren erhielt. In demselben
Jahre bestellte ihn Herzog Franz I. von Sachsen-Lauenburg zu seinem Rath
von Haus aus, ebenso im J. 1577 Herzog Ulrich von Mecklenburg-Güstrow.
Er verrichtete in seinen verschiedenen Stellungen noch wichtige Dienste;
so nahm er Theil an den Verhandlungen zwischen Hamburg und Dänemark
wegen der Elbschifffahrt 1578, an der Beilegung der Lehnsstreitigkeiten über
Schleswig zwischen Dänemark und Holstein 1579, an dem Erbschaftsstreit
zwischen Dänemark und Holstein über den Nachlaß des Herzogs Johann d.
Ae. zu Hadersleben 1581 u. a. Seit 1581 arbeitete er auch am Entwurfe eines
Lüneburger Stadtrechts und war 1582 mit Herzog Ulrich von Mecklenburg auf
dem Reichtage zu Augsburg. Nach langem Kränkeln starb er am 9. December
1587 zu Lüneburg. — Viel verkannt in seiner politischen Thätigkeit gereicht
es H. zum hohen Lobe, daß Männer, wie die Herzoge Johann Albrecht I. und
Ulrich ihm unwandelbar zugethan blieben, daß David Chytraeus, der Lübecker
Syndicus Hermann Vechtold, Johann Freder, Nathan Chytraeus, Cafelius
u. A. seine treuen Freunde waren und ihn öffentlich priesen. Er hinterließ
Dichtungen, welche N. Chytraeus 1577 und Michael Lange 1601 sammelten.
 
Sein älterer Sohn Johann Friedrich H., geb. zu Jena 1566, starb als Professor der
Rechte 1592 zu Rostock. Er schrieb eine Abhandlung über die Leibeigenen.
 
Ueber den jüngeren. Heinrich, s. u.
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